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Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Kreuzeder und der Fraktion DIE GRÜNEN 

Ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung und Erprobung 
von Pflanzenschutzmitteln im Freiland 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Nach welchen Gesichtspunkten wird derzeit die Genehmigung 
für die Freilanderprobung von Pestiziden erteilt, und inwieweit 
werden dabei die Belange von Natur- und Landschaftsschutz 
und Gefahren für Boden und Grundwasser berücksichtigt? 

Welche Behörden sind im einzelnen für die Genehmigung 
einer Verwendung landwirtschaftlicher Nutzflächen für Ver-
suche mit Pestiziden verantwortlich? Wo liegen im Fall der 
Erweiterung der Pflanzenbehandlungs-Versuchsanlage Höf-
chen der Bayer AG um eine Fläche von 22 ha die Kompetenzen 
für Prüfung und ggf. Erteilung einer Genehmigung, und nach 
welchen Kriterien kann eine Nutzung zu Versuchszwecken 
genehmigt werden? 

2. Besteht nur für Versuche mit neuen (noch nicht zugelassenen) 
Mitteln eine Genehmigungspflicht, und wie werden dabei 
möglicherweise auftretende ökologische Gefahren berücksich-
tigt? 

3. Würde die Lage des neu erworbenen Areals der Bayer AG in 
einem Landschaftsschutzgebiet eine Nutzung als Versuchs-
fläche zur Pestizidanwendung überhaupt möglich machen? 

4. Schließt die, Defini tion der sogenannten „ordnungsgemäßen 
Landbewirtschaftung" auch die Durchführung von Anbauver-
suchen und speziell von Pestizidversuchen im Freiland mit ein 
bzw. welche Arten von Versuchen fallen unter diese Definition 
und wann wird diese Grenze überschritten (wie ist beispiels-
weise eine Erprobung von Fehl- und Überdosierung von Pesti-
ziden einzuordnen)? 

5. Die Firma Bayer AG erklärt ihre Absicht, die Erweiterung ihres 
Versuchsgutes landwirtschaftlich zu nutzen, aber keine Pflan-
zenschutzmittelversuche zu planen. 

Inwieweit schließt der Beg riff „landwirtschaftliche Nutzung" 
Anbauversuche mit Pflanzenschutzmitteln und Kulturpflanzen, 
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einschließlich der Verwendung biotechnologischer Verfahren 
mit ein? Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse bzw. Infor-
mationen vor, daß die Bayer AG den Einstieg in die landwirt-
schaftliche Produktion beabsichtigt, und wenn ja, in welchem 
Umfang? 

 
6. Die geplante Nutzung der neuerworbenen Fläche in Belling

-

hausen als landwirtschaftliche Fläche läßt die Frage offen, ob 
dort gentechnologisch manipulierte Organismen oder Pflanzen 
im Freiland getestet werden sollen. 

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse über eine geplante 
Freisetzung bzw. ein Antrag dazu vor, und welchen Stand-
punkt vertritt sie gegenüber der Freisetzung? 

7. Welche Schutzkriterien für Natur und Umwelt werden an Ver-
suchsanlagen und -flächen zur Erprobung von Pestiziden 
gestellt, wie werden mögliche Beeinträchtigungen und Schä-
den durch den Betrieb überwacht, und welche Versuchsein-
richtungen liegen in Gebieten mit besonderem Schutzstatus 
(Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Wasserschutz-
gebiet), wie die Versuchseinrichtung Monheim, die in Wasser-
schutzzone zwei liegt, und wieso ist es möglich, solche Anlagen 
innerhalb dieser Schutzgebiete zu betreiben? 

8. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über die 
Belastung von Versuchsanlagen und ihrer Umgebung mit 
Pestiziden und Pestizidrückständen vor (wie hoch ist insbeson-
dere die Boden- und Grundwasserbelastung)? 

Bonn, den 14. März 1988 
Kreuzeder 
Dr. Lippelt (Hannover), Frau Schmidt-Bott, Frau Vennegerts und Fraktion 


